
 

Aufnahmemodalitäten     

Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand einstimmig, mit der Aufnahme beginnt 
eine sechsmonatige Probezeit. Wird ein Verbleiben im Verein abgelehnt, bestehen keine 
Rückzahlungsansprüche auf bereits geleistete Zahlungen.  
Dies gilt auch bei späterer Beendigung der Mitgliedschaft, ungeachtet der Gründe. 

      

Jahresbeiträge und Einmalkosten:     

Es erfolgt keine anteilige Berechnung bei Eintritt im laufenden Jahr.  

      

 

Voll- 
mitgliedschaft 

Doppel-
mitgliedschaft 
(innerhalb LV 9) 

Familien-
mitgliedschaft* 

Jugendliche bis 
zum 21. Lebens-
jahr 

Förder-
mitgliedschaft** 

Aufnahmegebühr
einmalig bei Eintritt             133,00 €                45,00 €                       -   €                45,00 €                45,00 €

Jahresbeitrag               75,00 €                75,00 €                50,00 €                20,00 €                20,00 €

Passgebühr (falls

notwendig)               10,00 €                  10,00 €                10,00 €               10,00 €
gesamt bei Beginn
der Mitgliedschaft zu

zahlender Betrag             218,00 €             120,00 €                60,00 €                75,00 €                75,00 €

jährlich zu zahlender
Betrag ab dem 2. Jahr
der Mitgliedschaft               75,00 €                75,00 €                50,00 €                20,00 €                20,00 €

*    die Familienmitgliedschaft zählt für Partner (in häuslicher Gemeinschaft lebend), Elternteile, Kinder oder
      Verwandte 2. Grades (Großeltern/Enkelkinder; Geschwister) eines Vollmitglieds

** für alle nicht mehr aktiven Mitglieder, die weiterhin im Verein bleiben wollen

Die genannten Einmalzahlungen sowie die folgenden Jahresbeiträge sind auf unserer Vereinskonto:

35 410 bei der KSK St. Wendel (BLZ 592 510 20)

IBAN DE97 5925 1020 0000 0354 10; BIC SALADE51WND

einzuzahlen.

Unbedingt beachten: Die Begleichung der Beiträge obliegt den Mitgliedern, es erfolgt KEIN
Bankeinzugsverfahren.
Da bis spätestens 31. Januar des Geschäftsjahres die Zahlungsverpflichtung erfüllt sein muss, wird die
Einrichtung eines Dauerauftrages angeraten.
Allgemein-Infos zum Verband, so auch den Vordruck "Passantrag" für die Aufnahme in unseren Verein,
finden Sie unter

  www.lv9-saar.de

Gültig bei Antragstellung ab 01.01.2024.   Stand 01/2024
 

http://www.lv9-saar.de/

